
 

 

 

Südzucker AG, Mannheim 

Ordentliche, virtuelle Hauptversammlung am 16. Juli 2026 

 

TEILNAHME AN DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG UND AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS  

 

a) Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft fristgerecht angemeldet und ihre 

Berechtigung nachgewiesen haben, vgl. § 15 Abs. 1 der Satzung der Südzucker AG. 

Die Anmeldung muss in Textform und in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens 9. Juli 

2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachstehend genannten postalischen 

Adresse oder E-Mail-Adresse: 

 

Südzucker AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

oder, gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 

9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 über Intermediäre, die die vorgenannte 

postalische Adresse oder E-Mail-Adresse, oder die SWIFT-Adresse SWIFT: CMDHDEMMXXX 

(Instruktionen gemäß ISO 20022, Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application 

(RMA) erforderlich) verwenden können, zugehen.  
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Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

nachzuweisen. Zum Nachweis der Berechtigung reicht gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung der 

Südzucker AG die Vorlage des Nachweises in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c 

Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. 

Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 24. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) 

(„Nachweisstichtag“) zu beziehen. Ebenso wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des 

Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorstehend genannten postalischen Adresse oder E-

Mail-Adresse oder durch Intermediäre gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung 

mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 alternativ 

auch über die SWIFT-Adresse SWIFT: CMDHDEMMXXX (Instruktionen gemäß ISO 20022, 

Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich) bis spätestens 

9. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Neben der Anmeldung muss auch der Nachweis des 

Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. 

 

Für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt 

als Aktionär nur derjenige, der den Nachweis erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei 

Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu 

verlangen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des 

Stimmrechts richten sich – neben der Notwendigkeit der ordnungsgemäßen Anmeldung – nach 

dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag ist keine Sperre 

für die Veräußerung von Aktien verbunden; diese können insbesondere unabhängig vom 

Nachweisstichtag erworben und veräußert werden. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 

Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den 

Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßgeblich. 

Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswirkungen auf die 

Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 
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Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 

Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur 

teilnahme- und stimmberechtigt, wenn sie sich von dem am Nachweisstichtag zur Teilnahme 

Berechtigten bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.  

Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes gemäß den 

vorstehenden Vorgaben wird den teilnahmeberechtigten Aktionären die Anmeldebestätigung zur 

virtuellen Hauptversammlung nebst Zugangsdaten für das „Aktionärsportal“ übersandt. 

Gemeinsam mit der Anmeldebestätigung werden darüber hinaus auch Formulare für die 

Bevollmächtigung Dritter und der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen 

übermittelt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Anmeldebestätigung nicht zu gefährden, bitten wir 

unsere Aktionäre - gegebenenfalls über ihre depotführenden Institute (Letztintermediäre) –, 

frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes Sorge zu 

tragen. 

 

 

b) Bevollmächtigte 

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht auch über Bevollmächtigte, z.B. 

einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. 

Dabei ist Folgendes zu beachten: 

Auch im Falle der Bevollmächtigung sind eine fristgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße 

Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so 

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch die Bevollmächtigten 

können das Stimmrecht nur durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal oder durch 

Erteilung von (Unter-)Vollmacht ausüben. 

Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform, sofern keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Die 
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Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf können alternativ auch in elektronischer Form über das 

Aktionärsportal erfolgen. 

Für die Vollmachtserteilung kann das Formular verwendet werden, das den Aktionären nach der 

Anmeldung zusammen mit der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt 

wird. 

Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der Gesellschaft an die 

nachstehend genannte postalische Adresse oder E-Mail-Adresse 

Südzucker AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de bis zum Ablauf (24:00 Uhr MESZ) des 15. Juli 2026, 

übermittelt werden. Maßgeblich ist der Zugang bei der Gesellschaft. 

Intermediäre können darüber hinaus gemäß § 67c AktG für die Erteilung der Vollmacht oder deren 

Widerruf die SWIFT-Adresse SWIFT: CMDHDEMMXXX (Instruktionen gemäß ISO 20022; 

Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich) nutzen. Die 

Erteilung der Vollmacht oder deren Widerruf über die SWIFT-Adresse müssen spätestens bis zum 

Ablauf (24:00 Uhr MESZ) des 15. Juli 2026 zugegangen sein. 

Alternativ kann eine Vollmacht an Dritte auch elektronisch bis zum Ende der Versammlung über 

das Aktionärsportal erteilt, geändert oder widerrufen werden. Hierdurch wird zugleich der 

Nachweis über die Bevollmächtigung erbracht. Bitte benutzen Sie hierfür im Aktionärsportal die 

Funktion „Vollmacht an Dritte“. 

Bei Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder 

diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sind in der Regel 

Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir 

bitten daher Aktionäre, die Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder 

diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen mit der 

Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die 

Form der Vollmacht abzustimmen.  
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c) Stimmrechtsausübung 

 

Stimmrechte können nur elektronisch im Aktionärsportal (siehe Buchstabe d)), oder durch 

Erteilung einer Vollmacht nebst Weisung an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft (siehe 

Buchstabe e)) ausgeübt werden.  

Sollten Stimmrechte ordnungsgemäß auf mehreren zulässigen Wegen (durch elektronische 

Briefwahl im Aktionärsportal oder gemäß § 67c AktG über Intermediäre unter Nutzung der SWIFT-

Adresse und durch die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft aufgrund einer Vollmacht mit 

Weisung) ausgeübt werden, wird unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs vorrangig die 

Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl im Aktionärsportal gewertet.  

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 

 

d) Verfahren für die elektronische Briefwahl im Aktionärsportal 

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht durch elektronische Briefwahl im 

Aktionärsportal sowohl vor der Hauptversammlung als auch während der Hauptversammlung bis 

zu dem vom Versammlungsleiter während der Hauptversammlung angeordneten Ende der 

Abstimmung ausüben. Hierzu sind jeweils eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur 

Hauptversammlung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes des Aktionärs nach 

den vorstehenden Bestimmungen erforderlich (siehe Buchstabe a)). 

Das Aktionärsportal steht dafür ab dem 24. Juni 2026 zur Verfügung (siehe Ziffer 2. und Ziffer 2. 

e) des Abschnitts IV der Einberufung zur Hauptversammlung). Bitte benutzen Sie dort die Funktion 

„Elektronische Briefwahl“. 

Die elektronische Briefwahl einschließlich eines Widerrufs oder einer Änderung einer 

Stimmabgabe über das Aktionärsportal ist bis zur Beendigung der Abstimmung durch den 

Versammlungsleiter möglich. 

 

e)  Verfahren für die Stimmabgabe durch die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft 
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Aktionäre und deren Bevollmächtigte können auch die von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen zur Ausübung des Stimmrechts 

bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreterinnen bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen wollen, 

können hierzu das Formular verwenden, das den Aktionären nach der Anmeldung zusammen mit 

der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt wird. Alternativ können die 

Bevollmächtigung und ihr Widerruf über das Aktionärsportal (siehe Ziffer 2 und Ziffer 2. e) des 

Abschnitts IV der Einberufung zur Hauptversammlung) erfolgen. 

Auch im Fall der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft sind eine 

fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des 

Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich (siehe Buchstabe a)). 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen werden das Stimmrecht nur 

aufgrund ausdrücklicher und eindeutiger Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Aktionäre zu 

den Gegenständen der Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, 

ausdrückliche und eindeutige Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreterinnen sind verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Soweit eine 

ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreterinnen für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen nehmen keine Aufträge zu 

Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder 

zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. Sie stehen nur für die Abstimmung über 

solche Beschlussvorschläge von Vorstand, Aufsichtsrat oder Aktionären zur Verfügung, die mit 

dieser Einberufung oder später gemäß § 124 Abs. 1 oder 3 AktG bekannt gemacht worden sind. 

Die Vollmacht samt Weisung an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft kann bis zum 

Beginn der Abstimmung elektronisch über das Aktionärsportal (siehe Ziffer 2 des Abschnitts IV 

der Einberufung zur Hauptversammlung) erteilt, widerrufen oder abgeändert werden. Durch die 

elektronische Vollmachtserteilung über das Aktionärsportal wird zugleich der Nachweis über die 

Bevollmächtigung erbracht. Bitte benutzen Sie hierfür im Aktionärsportal die Funktion 

„Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. 



7 

 

 

Intermediäre können darüber hinaus gemäß § 67c AktG Vollmachts- und Weisungserteilungen 

über die SWIFT-Adresse SWIFT: CMDHDEMMXXX (Instruktionen gemäß ISO 20022; Autorisierung 

über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich) übermitteln. Die 

Vollmachts- und Weisungserteilungen über die SWIFT-Adresse müssen spätestens bis zum Ablauf 

(24:00 Uhr MESZ) des 15. Juli 2026 zugegangen sein. 

 

Alternativ kann eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft 

in Textform erteilt und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bis zum 

Ablauf (24:00 Uhr MESZ) des 15. Juli 2026 an  die nachstehend genannte postalische Adresse oder 

E-Mail-Adresse 

 

Südzucker AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Deutschland 

 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de übermittelt werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang 

bei der Gesellschaft.  

 

Bitte beachten Sie, dass im Fall einer zusätzlichen Bevollmächtigung über das Aktionärsportal eine 

der Gesellschaft an die oben genannte postalische Adresse, E-Mail-Adresse oder SWIFT-Adresse 

übermittelte Vollmachts- und Weisungserteilung gegenstandslos wird. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, so gilt eine zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Vollmacht und Weisung an die 

Stimmrechtsvertreterinnen entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
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